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Kapitel 06 027

Kapitel Ist-Betrag Reste 2020 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2019 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

06 027 Allgemeine Studierendenförderung
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissen-
schaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

112 10 142 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . . . . . . . 35 054,79 — 35 054,79
— — —

35 054,79 — 35 054,79

119 01 142 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 356,55 — 107 356,55
300 000,00 — 300 000,00

-192 643,45 — -192 643,45

Übrige Einnahmen

182 50 142 Tilgung von Darlehen und Bankdarlehen im Rahmen der
Ausbildungsförderung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46 272 569,20 — 46 272 569,20
42 500 000,00 — 42 500 000,00

3 772 569,20 — 3 772 569,20

231 00 142 Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen
des nationalen Stipendienprogramms für die Hochschu-
len in Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 80 bei den Ausgaben.

9 627 074,00 — 9 627 074,00
— — —

9 627 074,00 — 9 627 074,00
Vermerke: an Titel 684 80 270 180,00

an Titel 685 80 9 356 894,00

9 627 074,00

Titelgruppen

Titelgruppe 62
Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Aus-
bildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich
Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titelgruppe 62 bei den
Ausgaben.

540 313 576,28 — 540 313 576,28
575 000 000,00 — 575 000 000,00

-34 686 423,72 — -34 686 423,72

119 62 142 Erstattung durch die KfW gemäß § 56 Abs. 2 a BAföG. . . — — —
— — —

— — —

231 62 142 Zuweisungen für Zuschüsse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 467 362,29 — 273 467 362,29
285 000 000,00 — 285 000 000,00

-11 532 637,71 — -11 532 637,71
Vermerke: aus Titel 681 62 11 532 637,71

342 62 142 Sonstige Zuschüsse für Darlehen. . . . . . . . . . . . . . . . 266 846 213,99 — 266 846 213,99
290 000 000,00 — 290 000 000,00

-23 153 786,01 — -23 153 786,01
Vermerke: aus Titel 681 62 23 153 786,01

Gesamteinnahmen Kapitel 06 027. . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 355 630,82 — 596 355 630,82
617 800 000,00 — 617 800 000,00

-21 444 369,18 — -21 444 369,18

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 21 444 369,18

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

681 40 142 Geldleistungen an natürliche Personen zur Förderung der
Völkerverständigung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
5 000,00 — 5 000,00

-5 000,00 — -5 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 5 000,00
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684 30 142 Fördermaßnahmen für Inklusion sowie Verbände, Verei-
ne, Organisationen und Institutionen von behinderten Stu-
dierenden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

686 15 142 Anteil des Landes an den Kosten der Studienstiftung des
Deutschen Volkes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

641 817,00 — 641 817,00
645 000,00 — 645 000,00

-3 183,00 — -3 183,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 3 183,00

Titelgruppen

Titelgruppe 62
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsför-
derungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich

1. Die Ausgaben der Titel 681 62 und 863 62 sind gegenseitig deckungs-
fähig.

2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Einnahmetiteln 231 62 und 342
62 erhöhen oder vermindern die Ausgaben der Titel 681 62 und 863
62.

3. (§ 17 Abs. 3 LHO)
4. Rückflüsse gemäß § 20 BAföG sowie § 50 des X. Buches des Sozial-

gesetzbuches sind bei den Titeln 681 62 und 863 62 durch Absetzen
von den Ausgaben zu vereinnahmen.

586 876 544,24 -43 639 241,86 543 237 302,38
575 000 000,00 3 890 546,29 578 890 546,29

11 876 544,24 -47 529 788,15 -35 653 243,91

671 62 142 Schuldendienstleistungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -188 863,04 — -188 863,04
— 777 957,15 777 957,15

-188 863,04 -777 957,15 -966 820,19
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 188 863,04

Reste-Inabgangstellung 777 957,15

-966 820,19

681 62 142 Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung. . . . . 297 513 200,88 -43 639 241,86 253 873 959,02
285 000 000,00 3 112 589,14 288 112 589,14

12 513 200,88 -46 751 831,00 -34 238 630,12
Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe 43 639 241,86

aus Titel 863 62 447 793,60
an Titel 231 62 11 532 637,71
an Titel 342 62 23 153 786,01

-34 238 630,12

863 62 142 Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung. . . . . . . 289 552 206,40 — 289 552 206,40
290 000 000,00 — 290 000 000,00

-447 793,60 — -447 793,60
Vermerke: an Titel 681 62 447 793,60

Titelgruppe 70
Zuschüsse an die Studierendenwerke - Anstalten des
öffentlichen Rechts

63 347 986,78 6 545 900,00 69 893 886,78
66 900 000,00 2 993 900,00 69 893 900,00

-3 552 013,22 3 552 000,00 -13,22

671 70 142 Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. . . . . . . . .

22 200 000,00 — 22 200 000,00
22 200 000,00 — 22 200 000,00

— — —

684 70 142 Zuschüsse zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. . . .
Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 893 70.

40 500 000,00 — 40 500 000,00
40 500 000,00 — 40 500 000,00

— — —

893 70 142 Investitionszuschüsse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.500.000 EUR der Einsparun-

gen bei Titel 684 70 überschritten werden.
2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben

abgesetzt werden.

647 986,78 6 545 900,00 7 193 886,78
4 200 000,00 2 993 900,00 7 193 900,00

-3 552 013,22 3 552 000,00 -13,22
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 13,22
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Titelgruppe 80
Nationales Stipendienprogramm

1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 00 aufkommenden Ein-
nahmen geleistet werden.

2. (§ 17 Abs. 3 LHO)
3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
4. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbliebenen

Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen
Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.

9 627 074,00 — 9 627 074,00
— — —

9 627 074,00 — 9 627 074,00

684 80 142 Zuschüsse an die staatlich anerkannten Hochschulen in
Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipen-
dienprogramms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270 180,00 — 270 180,00
— — —

270 180,00 — 270 180,00
Vermerke: aus Titel 231 00 270 180,00

685 80 142 Zuschüsse an die Hochschulen in Nordrhein-Wesfalen im
Rahmen des nationalen Stipendienprogramms. . . . . . .

9 356 894,00 — 9 356 894,00
— — —

9 356 894,00 — 9 356 894,00
Vermerke: aus Titel 231 00 9 356 894,00

686 80 142 Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des
Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen
Stipendienprogramms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

Gesamtausgaben Kapitel 06 027. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 493 422,02 -37 093 341,86 623 400 080,16
642 550 000,00 6 884 446,29 649 434 446,29

17 943 422,02 -43 977 788,15 -26 034 366,13

Mehrausgaben —
Minderausgaben 26 034 366,13
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe 43 639 241,86
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